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tierungsgerichte die verübte Verfolzune auf_
zuklären. Das istjedoch flächendec"ken? un_
terblieben. Die strafrechtlichen Rehabilitie_
rungsgerichte haben stattdessen den Straf_
zweck der Verfolgung bestritten. Soweit sie
nicht ausblenden konnten, dass die Macht_
haber die Maßnahmen als ,,Bestrafung der
Fl"g* und Naziverbrechei, gerechtf.".tigt
haben, wurde darin kommunislische prooä_
ganda gesehen. Dass damit der Strafzwöck
verkannt wird, zeigen aber schon die sowie_
tischen Vorbi lder, deren Repressionscharät_
ter außer Frage steht. Mehr noch: In Berlin
hat die SED-Fraktion in der Stadtverordne_
tenversammlung Entwtirfe zu einer ..Entei_
gungsverordnung" und - entsprechend den
sächsischen Richtlinien - einer Durchfüh_
rungsverordnung mit Straftatbeständen ein_
geDracht. Letztere ließ man im Cesetzse_
bungsverfahren fallen. Stattdessen soäte
ejne Bestrafung der Unternehmer als
I{riegs- und Naziverbrecher auf der Grund-
lage der Kontrollratsdirektive (KRn) Nr. :g
erfolgen. Sie wurde in der SBZ'als unmittel-
bar.geltendes Strafgesetz angewandt. In der
parlamentarischen Beratung haben zudem
die Abgeordneten Bach (Spb) und fiUurti_
us (CDU) den Strafzweck klar unterstri_

chen. Dabei hat es sich nicht um kommunis_
tische Propaganda gehandelt, weil beide Ab_
geordneten nichtkommunistischen West_
Berliner Fraktionen angehörten. 1949 sind
.tserliner Unternehmer deshalb, bestätist
durch den Ost-Berliner Magistrai, mit Ve?_
mögenseinziehung bestraft worden. So
lässt sich nicht mehr bestreiten, dass auch
die sächsischen Richtlinien nur Vorgänger:
normen zur KRD Nr. 3g und damit ebln_
falls Strafgese Ize w ar en.

Soweit sich auch das Bundesverwal_
tungsgericht mit den Aktionen befasst hat,
hat es nie. wie gesetzlich gefordert, z*ii
schen rein objektbezogenen Enteignungen
tT yl,l9 des Vermögensgesetzes und (zu
renaorrrtrerendenJ verfolgungsbedingten
verm^ogenselnziehungen unterschieden.
Jern J. Senat rehabil it iert deshalb zwar die
Vertreibung. der,,Bodenreformopfer,l
nicht aber die unmittelbar damit ,ü.u-j
menhängenden. Vermögenseinziehungen.
rras wtdersprrcht juristischer Logik. So_
weit zuvor der 7. Senat des Geric[ts auch
verm<igensschädigende Verfolgungsakte
ars F.ntelgnungen im Sinne von Nr. I Satz 1
oer uemernsamen Erklärung mit der Be_
hauptung behandelthat, mit dlm darin ent_
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haltenen Verbot, Enteignungen auf besat_
zungshoheitlicher Grundlage nickgängie
zu machen. habe der UdSSR ein Uniechisl
vorwurf für die von ihr hingenommenen
Maßnahmen erspart werderisollen, steht
dies in offenem Widerspruch zu Vereinba_
rungen in Nr. 1 Satz 4 und Nr. 9 der Erklä_
rung. Auch mit den dort vorgesehenen Aus_
gieichsleistungen und Re[abiiitierungen
wird der Sowjetunion ein Unrechtsvorrfürf
gemacht. Deshalb beruht diese Rechtspre_
chung auf einem elementaren Denkfehier.

Damit steht eine juristische Aufarbei_
tung^der anlässlich der ,.Boden_ und Wirt_
scnai tsrelorm" verübten Repression weiter_
hin_aus. Dass sie unterblieLen ist, war zu_
nächst zwar verständlich. Inzwischen muss
aber konstatiert werden: Die Ermittlune
des Sachverhalts und die Anwendung vo;
Denkgesetzen zählen im Rechtsstaat"zum
grundlegenden Rüstzeug eines Richters. In_
sotern ist bei der Aufarbeitung stalinisti_
scherRepression alles aus den Fug"n g"ru_
ten: Ein ftir die Glaubwürdigfeit"des
Rechtsstaats niederschmetternde-r Befund.
Dr. Johannes Wasmuth ist Lektoratslelter und
Rechtsanwalt in München und hat ein Verfahren aus
dem hier beschriebenen Rechtsgebiet betrjeben.


